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Jeder fünfte Rentnerhaushalt besitzt ein Millionenvermögen: Das Bundesamt für Sozialversicherungen schlägt nun vor,

armutsgefährdete Familien durch einen Solidaritätsbeitrag vermögender Rentner zu entlasten.

Hände
weg!

Cvon Drogen)

-
tit der Botschaft «Hände weg von Drogen» hat die Eidgenössisch-demokratische Union (EDU)

zum Kampf gegen das revidierte Betäubungsmittelgesetz aufgerufen.
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Die Birs-Fische sind stark mit PCB (Polychlorierte Biphenyle) belastet. Wahrend im oberen Flussabschnitt ein Fischereiverbot

verhängt wurde, darf flussabwärts, da weniger belastet, weiter geangelt werden.
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